
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/3/14 4Ob19/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.03.1989

Norm

ZPO §496 Abs3

Rechtssatz

Ergänzt das Berufungsgericht "die in erster Instanz gep6ogene Verhandlung", selbst, dann kann auch - unabhängig von

der Beantwortung der Frage, ob das schon im Hinblick auf § 483 Abs 3 ZPO idF ZVN 1983 zulässig wäre - die Klage

eingeschränkt werden.
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